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Protokollauszug des Gemeinderates Schmerikon 

Sitzung vom 9. Januar 2025 | Geschäft-Nr. 2025-011 

07 Umwelt und Raumordnung, Bauwesen 
07.05.270 Abfallgebühren – Festlegung für das Jahr 2025 
 Würdigung der Stellungnahme des Preisüberwachers 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Gemeinderat hat am 26. September 2024 die Abfallgebühren für das Jahr 2025 festgelegt. Er hat hierbei 
beschlossen: 
 
1. Die Abfallgebühren ab dem 1. Januar 2025 betragen: 

- Wägegebühr inkl. MWSt. [CHF/Wägung] 3.20 
- Tonnenpreis inkl. MWSt. [CHF/to]  270.00 
- Preis Rolle 10 x 35 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 21.50 
- Preis Rolle 10 x 17 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 11.00 
- Preis Rolle 10 x 60 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 37.00 
- Preis Rolle 5 x 110 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 32.00 
- Grundgebühr je Haushalt (ausgenommen Uznaberg) [CHF/Haushalt] neu 100.00 
- Sperrgutmarke [CHF/Marke] 2.15 

 
2. Der Landolt Transport AG wird formal angezeigt, dass das Konzept der Grüngutannahme auf dem Ent-

sorgungspark beibehalten und der bisherige Vertrag unverändert weitergeführt wird. 
 

3. Der Gebührenentscheid hat provisorischen Charakter und wird definitiv festgelegt nach Anhörung des 
Preisüberwachers. 

 
4. Der Präsident der Werkkommission und die Finanzverwaltung werden eingeladen und beauftragt, die 

Anhörung über das Online-Portal vorzunehmen, unter Anwendung der Vorprüfung anhand der Check-
liste bzw. Dokumentation der Resultate und Selbstdeklaration, um die Anhörungszeit von rund 16 Wo-
chen zu verkürzen. 

 
5. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, die zukünftigen Aufwendungen für den Erwerb und die Installa-

tion der Unterflurcontainer (UFC) über die Investitionsrechnung abzuwickeln; intern zu verrechnen zu 
Lasten der Kostenstellen 34200 und 61500 sind CHF 10'000 für Kehricht, bzw. CHF 15'000 für Grünabfälle 
aus dem öffentlichen Raum. 

 
Auftragsgemäss wurde die Anhörung beim Preisüberwacher durchgeführt. Die Stellungnahme ging am 
17. Dezember 2024 wie folgt ein:  
 

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen und in Anwendung der Artikel 2, 13 und 14 des Preisüber-
wachungsgesetzes (SR 942.20, abgek. PüG) empfiehlt der Preisüberwacher der Gemeinde: 
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- Mittelfristig eine Grüngutabfuhrgebühr einzuführen und gleichzeitig die Grundgebühr entspre-
chend zu senken. 

- Die Grundgebühr verursachergerechter abzustufen und stärker zwischen kleineren und grösseren 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und (Reihen-)Einfamilienhäusern zu unterscheiden. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die zuständige Behörde die Stellungnahme des Preisüberwachers in 
ihrem Entscheid aufzuführen und, falls sie der Empfehlung nicht folgt, in der Veröffentlichung ihren 
abweichenden Entscheid zu begründen hat (Art. 14 Abs. 2 PüG). Wir bitten Sie, uns Ihren veröffentlich-
ten Entscheid zukommen zu lassen. Sobald die zuständige Behörde bei der Gemeinde den Entscheid 
gefällt hat, werden wir die vorliegende Empfehlung auf unserer Webseite veröffentlichen. Falls diese 
aus Ihrer Sicht Geschäfts- oder Amtsgeheimnisse enthält, bitten wir Sie, diese mit der Mitteilung Ihres 
Entscheides zu bezeichnen. 

 
Der Gemeinderat ist eingeladen, über das weitere Vorgehen zu befinden. 
 
 
Feststellungen 
 
Der Gemeinderat hatte festgestellt, dass die Abfallrechnung ab 2025 ohne entsprechende Massnahmen 
eine negative Reserve aufweisen wird. Gebührenerhöhungen würden nicht zum Zweck der Reservebildung 
erhoben. Insofern sei auch keine Gebührenanpassung vorzunehmen, die erneut Reserven bildet. Per Saldo 
sei jedoch gemäss dem Finanzplan von einem steten Nettoaufwand von CHF 50'000 auszugehen. 
 
Um diesem Aufwandüberschuss zu begegnen wurde vorgeschlagen, folgende Massnahmen umzusetzen: 
1. Anhebung der pauschalen Grundgebühr je Wohneinheit von CHF 80 auf CHF 100:  CHF 38’000 
2. Interne Umbuchung Kehricht aus öffentlichem Raum auf Kostenstelle 61500: CHF 10’000 
3. Interne Umbuchung Grünabfall aus öffentlichem Raum auf Kostenstelle 34200: CHF 15’000 
 CHF 63’000 
 
Der Preisüberwacher fordert eine Modelländerung vorzunehmen durch Anpassung der Grundgebühr und 
durch eine verursachergerechte Grünabfuhrgebühr. Diese Haltung wird vom BAFU und dem Bundesgericht 
geschützt. Was logisch klingt ist wenig zweckdienlich. Gemeindepräsident Félix Brunschwiler hat in seiner 
Eigenschaft als langjähriger Abfallfachverantwortlicher des Kantons St. Gallen bereits vor über zwanzig Jah-
ren statistisch nachgewiesen, dass mengenabhängige Grüngebühren zu einem signifikanten Mengenrück-
gang führen. Schmerikon liegt mit rund 130 kg je Einwohnende und Jahr in der oberen Skala. Gemeinden 
mit mengenabhängigen Gebühren erzielen zuweilen unter 80 kg. Die fehlenden Mengen werden keines-
wegs nur im Gartenkompost verarbeitet, sondern landen sehr oft am Waldrand. Insofern ist der Hinweis 
nach einer verursachergerechten Grünabfallgebühr aufzunehmen, jedoch in der Umsetzung eine reine 
Mengenabhängigkeit zu vermeiden.   
 
Aufgrund der anstehenden Unterdeckung soll vorerst an der Erhöhung der Grundgebühr festgehalten wer-
den. Dem Einwand der ungerechtfertigten Belastung kleiner Wohneinheiten darf entgegnet werden, dass 
diese wiederum deutlich geringer durch die Grundsteuer, die Schmerikon am oberen Ende erhebt, belastet 
werden. 
 
 
Beschluss 
 
1. Die Abfallgebühren ab dem 1. Januar 2025 gemäss dem Beschluss vom 26. September 2024 werden 

bestätigt: 
- Wägegebühr inkl. MWSt. [CHF/Wägung] 3.20 
- Tonnenpreis inkl. MWSt. [CHF/to]  270.00 
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- Preis Rolle 10 x 35 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 21.50 
- Preis Rolle 10 x 17 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 11.00 
- Preis Rolle 10 x 60 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 37.00 
- Preis Rolle 5 x 110 Liter-Sack inkl. MWSt. [CHF/Rolle] 32.00 
- Grundgebühr je Haushalt (ausgenommen Uznaberg) [CHF/Haushalt] neu 100.00 
- Sperrgutmarke [CHF/Marke] 2.15 

 
2. Der Beschluss ist zusammen mit der Stellungnahme des Preisüberwachers zu publizieren und diesem 

zur Publikation auf seiner Homepage zu überlassen. 
 
3. Gemeindepräsident Félix Brunschwiler wird eingeladen und beauftragt, dieses Jahr einen Reglements-

entwurf zu erarbeiten und dem Gemeinderat zur Verabschiedung in die Mitwirkung vorzulegen. 
 
4. Protokollauszug an 

− Preisüberwacher, per E-Mail (greta.luedi@pue.admin.ch)  
− Gemeindekanzlei (Auftrag 2) 
− Gemeindepräsident Félix Brunschwiler  
− Finanzverwaltung 
− Akten 

 
 
Versand am 
 
GEMEINDERAT SCHMERIKON 
Gemeindepräsident Ratsschreiber 
 
 
Félix Brunschwiler Claudio De Cambio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deklaration nach Art. 7 Abs. 1 Bst. b kant. Öffentlichkeitsgesetz (sGS 140.2): 

 öffentlich    nicht öffentlich  

mailto:greta.luedi@pue.admin.ch
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ANHANG 
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